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VON „A“ WIE ARBEITSRECHT BIS „Z“ WIE ZETTELMANAGEMENT
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Arbeitsrecht -aktuelle Gesetzgebung
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o Gesetz zur Umsetzung der Vereinbarkeitsrichtlinieo Umsetzung der Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (Umsetzungsfrist war 02.08.2022-in Kraft getreten 24.12.2022o Die Teilzeitkraft und die 25%-Grenzeo BAG, Urteil vom 12.01.2005, 5 AZR 364/04
o „Danach ist die Vereinbarung eines Widerrufsvorbehalts zulässig, soweit der widerrufliche Anteilam Gesamtverdienst unter 25 % liegt und der Tariflohn nicht unterschritten wird.“



Arbeitsrecht -aktuelle Gesetzgebung
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o Änderung des ArbzGo Noch im Referentenentwurfo EuGH 14.05.2019 – C-55/18 (CCOO) betr. Pflicht des Arbeitgebers zur Einrichtung eines Systems zurErfassung der täglichen effektiven Arbeitszeito BAG 13.09.2022 – 1 ABR 22/21 – zu § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchGo Referentenentwurf zur Änderung des ArbzG v. 18.04.2023:
§ 16 Abs. 2 ArbZG-E: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichenArbeitszeit der Arbeitnehmer jeweils am Tag der Arbeitsleistung elektronisch aufzuzeichnen. ... DerArbeitgeber hat die Arbeitszeitnachweise nach Satz 1 und 2 mindestens zwei Jahre aufzubewahren.“



Arbeitsrecht -aktuelle Gesetzgebung
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o Änderung des ArbzGAusnahme von der elektronischen Erfassung durch TV/ BV bei Öffnungsklauselo Ausnahme von täglicher Erfassung durch TV/BV bei Öffnungsklauselo Kleinbetriebsklausel – bis zu 10 AN Aufzeichnung in nichtelektronischer Formo Delegation auf AN möglich, aber Sicherstellung der Einhaltung ArbZG durch geeignete Maßnahmeno Übergangsfrist für elektronische Zeiterfassung (AG mit weniger als 50 AN: 5 Jahre, AG mit 50 – 249 AN: 2Jahre, AG mit 250 oder mehr AN: 1 Jahro § 16 Abs. 5 ArbZG-E: „Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer auf Verlangen über dieaufgezeichnete Arbeitszeit nach Absatz 2 Satz 1 zu informieren. Er hat dem Arbeitnehmer aufVerlangen eine Kopie der Aufzeichnungen zur Verfügung zu stellen.“



Arbeitsrecht -aktuelle Gesetzgebung
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o Beschäftigtendatenschutzgesetzo EuGH 30.03.2023 – C-34/21 (Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext - Unterricht perVideokonferenz wegen der Covid-19-Pandemie - Durchführung ohne ausdrückliche Einwilligung derLehrkräfte)o Eckpunktepapier des BMAS und BMI zu einem BeschäftigtendatenschutzgesetzRegelungen zur Kontrolle und Überwachung von BeschäftigtenEinsatz von KIBewerbungsverfahren (Verbot der Suche über soziale Medien)Schutz besonders sensibler Daten (zB biometrische Daten)Vorgaben für EinwilligungDatenverarbeitung im KonzernBetroffenenrechte (zB Löschung Bewerbungsdaten)Regelung zu prozessualen VerwertungsverbotenRegelung zu „Bring your own device“ „BYOD“Weiterentwicklung Mitbestimmung
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CSRDVorgaben für das Nachhaltigkeitsreporting von morgen
Corporate Sustainability Reporting Directive
CSRD ist die neue EU-Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung und löst diebisher geltende Non Financial Reporting Directive (NFRD) ab
Berichtspflicht über die (durch betriebliche Mobilität) verursachten Emissionen
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CSRDVorgaben für das Nachhaltigkeitsreporting von morgen
Wann wird ein Nachhaltigkeitsbericht gem. CSRD zur Pflicht ?
2022 – 2023Verabschiedung der CSRD und Umsetzung in nationales Recht
2024Erstanwendung CSRD für das Geschäftsjahr 2024 für Unternehmen, die bereits jetzt nach NFRDberichtspflichtig sind; Berichterstattung 2025
2025Erstanwendung CSRD für das Geschäftsjahr 2025 für große Unternehmen; Berichterstattung 2026
2026 – 2028Erstanwendung für kleine & mittlere kapitalmarktorientierte Unternehmen in 2026 mit Option derVerschiebung der Erstanwendung um zwei Jahre "Opt-out") und 2028 für nicht-EU Unternehmen



Schadensersatz – die Vorschadenproblematik
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Kam es bereits zu einem Unfall in der Vergangenheitist dieser „erste“ Schaden zu berücksichtigen
o der nicht reparierte Vorschaden – beeinflusst den Reparaturwego der reparierte Vorschaden den Wiederbeschaffungswert !!

Wer schreibt der bleibt verschont...



o Abschleppen – aber wie ?
o Ausfallschaden & Ausfallzeit
o Brandgefahr & Brand“gefahr“

Unfall mit dem Elektrofahrzeug
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Indikatoren für ein erhöhtes Risiko einer potenziell beschädigten Lithium-Ionen-Batterie
Diese sind z.B.:
• Meldungen über Störungen im Hochvolt (HV)-System im Fahrerdisplay Armaturenbrett/-tafel (orange oder rote Warnleuchte),
ggf. Warnhinweise in der Instrumententafel
• Schwere Beschädigungen, insbesondere im Bereich der Batterie. Eine Bewertung der Schäden / Erkennung des beschädigten
Bereichs kann z. B. anhand des Rettungsdatenblatts des Fahrzeugs erfolgen.
• Unterbodenschäden, z.B. Intrusion und/oder Verformungen
• Ausgelöste Airbags
• Stetiger Temperaturanstieg bzw. stark erhöhte Temperatur (> 60 C) der Batterie, ungewöhnlicher aromatischer Geruch,
Austreten von Flüssigkeiten oder Rauch aus dem Gehäuse (Hierbei ist die Feuerwehr umgehend zu alarmieren)
• Ggf. Batteriediagnose zur Gefährdungsbeurteilung nach Herstellervorgabe

Auch eine deutlich verzögerte Entzündung eines solchen Fahrzeugs ist möglich!
Quelle: VDA, Technische Quarantäneflächen für beschädigte Fahrzeuge mit Lithium-Ionen-Batterien

Unfall mit dem Elektrofahrzeug
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Wertminderung: Der Streit um die „gedachte“ Mehrwertsteuer

Früher:Die Wertminderung ist steuerneutral, da kein Leistungsaustausch –keine AbzügeDann: Die Wertminderung wirkt sich aber nur „netto“ aus – AbzugAG Remscheid (2017), AG Düsseldorf (beide 2019)Jetzt: Die Wertminderung ist steuerneutral – keine Abzüge, denn die Betrachtung findet ohnehinnur am „Nettowert“ statt – der Verbraucher stellt ja keine MwSt in Rechnung
AG Coburg, Urteil v. 09.05.2022, Az 11 C 769/22AG Wuppertal, Urteil v. 11.03.2022, 33 C 137/21AG München, Urteil v. 15.04.2022, Az 332 C 273/22AG Köln, Urteil v. 09.03.2022, Az 262 C 91/21AG Hamburg-Altona, Urteil v. 16.03.2022, 316 C 14/22LG Memmingen, Urteil v. 25.05.2022, 13 S 691/21 – beim BGH anhängig Az: VI ZR188/22



► § 31a StVZO Abs.1:
► Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann gegenüber einem Fahrzeughalter für ein oder mehrere auf ihn

zugelassene oder künftig zuzulassende Fahrzeuge die Führung eines Fahrtenbuchs anordnen, wenn die
Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich
war. Die Verwaltungsbehörde kann ein oder mehrere Ersatzfahrzeuge bestimmen

► Fahrzeugführer: ist der Fahrer, nicht der Nutzer !!!
► „mehrere“ – das Firmenfahrtenbuch, Beschl. v. 19.04.2023, Az: 1 B 25/23

Zettelmanagement
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► Achtung – nicht verwirren lassen
► Unternehmen gab Nutzerin an – die war es auch.
► Behörde stellte das Verfahren ein, da nach Angabe der Polizei

nach Besuch nicht eindeutig identifizierbar
► Es folgte die Fahrtenbuchauflage
► Urteil VG Frankfurt a.M. (4 K 2789/21.F):
► Sinngemäß: Mit der Angabe der Nutzerin hat der Halter nur

kundgetan, dass er keine Ahnung hatte, wer am Steuer saß.

Zettelmanagement
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► Punkte sammeln beim Halten und Parken!
- § 31 a StVZO
- Erhebliches Gewicht des Verstoßes: grds.

bereits bei Eintragungsfähigkeit im FAER

Der neue Bußgeldkatalog
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► Übliche Formulierung im Überlassungsvertrag:
► Der AN darf den Dienstwagen den mit ihm im gleichen Haushalt lebenden Lebenspartner und Familienangehörigen zur
Nutzung überlassen. Der Begriff „selber Haushalt“ setzt einen gemeinsamen ersten Wohnsitz voraus. Der AN hat vor der
Überlassung die Fahrerlaubnis des Dritten zu überprüfen und diesen über die Pflichten des AN aus diesem Vertrag in Kenntnis
zu setzen.

Tipp für den Überlassungsvertrag
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► Daher:
► Der AG ist im Rahmen der behördlichen Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten verpflichtet, Name und
Anschrift des Fahrers/der Fahrerin an die jeweilige Behörde herauszugeben. Der AN ist daher im Rahmen einer behördlichen
Verfolgung nach Überlassung des Fahrzeugs an Dritte verpflichtet, dem AG Name und Anschrift des Fahrers/der Fahrerin
unverzüglich mitzuteilen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein etwaiges Auskunftsverweigerungsrecht des AN
gegenüber den Behörden nicht gegenüber dem AG geltend gemacht werden kann.

Tipp für den Überlassungsvertrag
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Zettelmanagement - Ausblick
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Zettelmanagement - Ausblick
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